
ANTRAG

Die GEV hat auf ihrer Sitzung am 06.01.2011 beschlossen einen Antrag an die Schul-
leitung zu stellen, dass Schüler ab Jahrgang 9 mit schriftlicher Zustimmung der Eltern das 
Schulgelände eigenständig bei Unterrichtsausfall verlassen dürfen. Die Aufsichtspflicht der 
Schule entfällt für diesen Zeitraum. Der Antrag wird mit 14 Zustimmungen und 3 
Ablehnungen ohne Enthaltungen angenommen.

Begründung: 
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt leider, dass eine für größere Schülergruppen aus-
reichende und pädagogisch sinnvolle Beschäftigung auf dem Schulgelände im Falle von 
Ausfall oder Freistunden aus verschiedensten Gründen nicht dauerhaft möglich ist.
Der unbeaufsichtige Aufenthalt führt im Gegenteil teilweise sogar zu Störungen anderer 
Schüler und Schäden im Schulhaus.
Desweiteren ist das Angebot in der schuleigenen Mensa nicht abwechslungsreich genug 
und teilweise mengenmässig nicht ausreichend, um eine ausreichend gute Versorgung 
sicherzustellen.
Die EV unterstützen selbstverständlich alle Bemühungen der Schulleitung bei der 
Abstellung der zugrunde liegenden Mängel mitzuhelfen, damit die Ursachen für den 
Wunsch der Schüler, das Schulgelände zu verlassen, möglichst schnell entfallen. Im 
Moment besteht aber keine Hoffnung, dass dies innerhalb weniger Tage oder Wochen der 
Fall sein wird.

Hinweis:
Ein weiterer Antrag, dieses Verfahren auch ab Klasse 7 durchzuführen wurde mehrheitlich 
abgelehnt.


